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« d e n
Kmischc U a y s t r i» ,

in Mermanien/zu Wungarn/ 
Uöheim / Dalmatien/ Uroatien/ »nd Uclavonien rc.rc. 
Königin; Grtz.Mertzogin zu Westerreich/Wertzogin zu 
Burgund/ Ober-und Äidcr.Schlesten/ zu Braband/zu 
Mayland/ zu Gteyer/ zu Kärnten / zu Lrain/ zu .visn- 
ru-,,zu und püicLnrri, zu Limburg/zu Luzenburz/ 
zu Geldern/zu Würtem berg; Marggräff», bestz. Röm. 
Reichs zu Mähr en/zu Burgau / zu Odcr«und Mder» 
Lausnitz; Fürstin zu Schwaben/ und Siebenbürgen; 
Gefürstete Gräffin zu Habspurg/zu Flandern/ zu Tyrol/ 
zuPfvrt zuKyburg/zu Aörtz zuOr<>6>lcr>U!!IdZU Lrrois; 
Land Gtäffin in Elsas/ GraffmzuMmur; Frau aufder 
Windischen March / zu Pottenau/ zu Lslinx, und zu 
Mecheln; Hertzogm zu Lothringen/und Baar; GroiZ.
Hertzogin zu Toscana/ rc. re.

Ntbietten allen/und jeden/ Unseren Vasallen/Inwohnern/ 
^  und Unterthanen Unseres Herzogthums§rain/was Wür- 

den/Standes/Amts/ oder Weesens dieselbe seyen/ Unsere 
Hayserl. Königl. Gnade/und geben denenselben hiemitzu 
vernehmen; Welchergestalten Unsere Landes Mütterliche 

Sorgfalt dahin vornemblich gerichtet seye/damit die AnbettungGOt- 
tes/und die Verehrung derer Heiligen durch all-dienliche Mittel be
förderet/ denen Sünden /  und Lastern/ so viel möglich vorgebogen /  
Mithin das Volck /  so Unserer Beherrschung anvertrauet ist/zu einen 
Lhrist-auferbaulichen Wandel angeführet/ andurch der erwünschte 
himmlische Meegen/ und mittls desselben der Wohlstand Unserer An
der um so mehr befestiget werde",



Wir beobachten aber nicht ohne grossen Mißfallen/ daß eben 
die Täg/ so G O tt/ und denen Heiligen gewidmet seynd /  von dem 
grösseren Theil des Volcks durch üppiges Wohlleben /  und schwere 
Beleydigungen GOttes vielmehr verunehret/ als geheiliget werden/ 
dieses aber vornehmlich dahero entspringe/ daß man an eben solchen 
gebottenen SdNn-nnd Feyertägen /  anstatt der Andacht abzuwars 
then/ und einen geistlichen Seelen-Trost zu suchen/ dem verderbli
chen Müffigang nachhange /  und sich andurch zu dekley Wercken ver
leiten lasse/ die der guten Zucht/ und Ehrbarkeit zu wider /  und an 
solchen geheiligten Tägen am allerweitesten entfernet seyn sollen;

Nun haben zwar sowohl Wir sclbsten / als Unsere glorwürdig- 
ste Dorsahrer diesem schädlichen Unwccsen durch mehrfällige geschärf
te Verordnungen abzuhelffen vermeinet/ jedannoch aber das vorge
steckte Ziel nicht zu erreichen vermöget /  sondern in Gegentheil wahr
nehmen müssen/ daß das Übel sich immer vergrößere /  dieAergernuß 
zunehme/ und dahero viele Jnnsasien wünschen/daß an einigen Fey
ertägen in jenen Zeit-Stunden /  so ausser dem GOtteö-DLenst übrig 
verbleiben /  der Müsstgang möchte vertilget /  und andurch /  sonder
lich das Dienst-Volck in denen Schrancken der Gebühr/und bey gu
ten Sitten erhalten werden.

Dieses nun hat Uns bewogen /  einerseits allen deme mit Ernst 
einhalt zu thuen/was immer zu Verunehrung derer gebottencnSonn- 
und Fest-Tägen anlaß geben könnte/ anderer scits aber seine Päbstli- 
che Heiligkeit zu ersuchen /  daß Sie nach dem Vorbild dessen/ was 
allschon in anderen-für die Katholische Kellen höchst beeyfferten 
Ländernbeschehen ist/ erlauben möchten /  an einigen Feyertägen/ 
jedoch ohne Abbruch der Kirchen - Andacht ( allermasten Wir den 
GOttes - Dienst/ und die Gedächtnus derer Heiligen vielmehr zu er
zreicheren/ als einzuschräncken gedencken ) der sonst verbothenen 
KnechtlichenArbeit / ohne Gewissens-Verletzung obligen zu ddrffen/ 
und also die Anzahl jener Feyertägen in etwas zu verminderen/an wel
chen man sich von aller Arbeit zu enthalten schuldig ist; Jndeme hier
durch nicht nur die Quelle zu vielen Unheyl gestopfet/ sondern zu
gleich der Gewerb- und Nahrungs-Stand Unserer getreuesten Un- 
Lerthanen gar mercklich verbesseret wurde.

Es haben auch seine Pabstliche Heiligkeit Uns hierinnen will
fahret/ und die angesuchte Oitpensmion dergestalten ertheillet/ wie 
aus dem hiernachstchenden - von Wort zu Wort verteutschcn Zmchalt 
des darüber ausgeferttigten Päbstlicheu örevis mit mehreren zu ent- 
nehmen is t;



-emdict her Uierzchende /  rc.
)Hrwürdige Brüder! Unseren Gruß/ und Apostolischen Sees 
! gen zuvor: Gleichwie nach dem Ausspruch Unseres Vorfahrers 

I.eo des großen einige Obligenheiten in keinerley Weege aufgehoben 
werden mögen; Also seynd hingegen andere/ welche zu weilten/chcils 
nach Unterschied des Alters/und theilö nach fürwaltenden Umständen 
zu mässiqen/ und zu milderen erforderlich seyn w ill/ auf eine so vors 
sichtige Weiß jedoch/daß sich beständig an jenes gehalten werde/waS 
weder denen Lv-än Îischen Gebotten zu Wider/ noch derer heiligen 
Vättern Verordnungen entgegen ist.

Dahero dieser heilige Stuhl nach dcrVätterlichen-allenLhrist- 
gläubigen zutragendenMilde/ mit dem ihme zukommenden höchsten 
Gewalt/ alßdann indas Mittel zutrettcn gepflogen/ wann/ was 
ansonsten zu Aufnahm der Göttlichen Ehre vorgeschrieben ist/ entwe
der wegen der in einigen Hertzen erkalteten Acbe zum Misiigang/und 
Üppigkeit mißbrauchet /  oder aber aus Abgang derer Nahrungs- 
Mitteln nicht ohne Gewissens- Beängstigung vernachlässiget worden.

Nun hat Uns Unsere liebste Tochter in (Aristo Klrn-i-r 
Römische Kayserin/ auch zu Hungarn/und Böheim Königin durch 
Dero an Uns erlassene Zuschrifft zu erkennen gegeben /  was müssen 
die tägliche Erfahrung bekräfftiget/ daß durch den häufigen Unter
brach derer-dem Staat nützlichen Hand-Arbeiten nicht so viel die hei
lige Gottes verehret/ oder der Göttliche Seegen sich zugezogen /  als 
vielmehr die Sitten zu viel erweichet /  und die daher entspringende 
Laster vermehret wurden.

Dahero Sie Uns gantz angelegentlich ersuchet /  daß sowohl zur 
Erleichterung derer Mühseeligkeiten jener ihrer Unterthanen/ welche 
in Schweiß ihres Angesichts das Brod essen /  als auch um derer 
heiligen Tägcn Verehrung / und die - Übungen mehrerS
auszubreitcn/ Wir dre Anzahl derer Feyertägen in denen Zbrer Bort- 
mässgkeit unterworfienen Landen/ zu mindern geruhen möchten;

Um also einem so billigen Verlangen /  und GOtt gefälligen 
Wunsch/ soviel nach der von GOtt Uns verliehenen Macht seyn 
kan/ ein Genügen zuthuen/ haben Wür die grössere Anzahl derer 
Feyertägen einzuscbräncken für gut befunden /  deme zufolge Wir 
Euch Brüdern/ Ertzbrschoffen/ und Bischöffen hiemit auftragen /  
und befehlen /  daß jeder aus Euch in seiner Stadt/und v-oecez Un
ser gegenwärtiges Gesatz von Haltung derer FeyertägemauS Unserer 
Apostolischen Macht verkünde/ nemlichen: daß an dem Oster- und 
Pfingst-Sonntag/ und allen übrigen Sonntägenim gantzenIaht/ 
wie auch am Tag der Geburt Unseres HErrn lesu GKruti, dessen
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Beschtieibung/ Erscheinung/ ober sogenannten Fest derer Heiligen 
drey Königen/ Auffarth-und Fronleichnam/sodann an denen fünff 
Haupt-Fest- Tägen der Heiligen Mutter Gottes ^lsria. alöLiecht- 
meß /  Verkündigung /  Himmelfarth/ Geburt/ und Unbefleckte Em- 
pfängnuß/ nicht minder am Fest becder Aposteln l?em, und 
wie auch am Fest aller Heiligen /  und endlich an dem Feyertag deS 
vornehmsten Patrons einer jeden Stadt /  oder jeden in der 
gelegenen Ort nach gewöhnlichen Lhrist-ZatholischewGebrauch/und 
Ordnung alle Lhristglaubige sothaner Stadt/ und gantzen Oioeces 
nicht nur dem Gottes - Dienst beyzuwohuen/ sondern auch von allen 
Hand-Arbeiten sich Zu enthalten verbunden seyn sollen/ in allen übri
gen Feyertägen aber /  es seye gleich/ daß Sie von diesem heiligen 
Stuhl/ oder mittels besonderer 8^no<jgl Verordnungen /  oder aus 
was Ursach es immer seye/ auch mit Einbegriffeines geistlichen.Gc- 
lübdS( soWir in diesenStuck durch Euch aus Apostolischer Macht in 
eine andere Obligenheit verwandlet wissen wollen) eingeführet/ und 
vorgeschrieben worden wären/ zwar die heilige Meß augehörct/nebst 
dieser Anhörung hingegen von einem jeden ohne Gewissens-Scrupel 
seiner Professor!/ und Hand-Arbeit abgewartct werden könne.

Ermahnen mithin Euch Brüder in HErrn/ daß Ih r die Euerer 
Sorgfalt anvertraute Untergebene zum öfftcrn theils selbsten belehret/ 
und unterrichtet/ theils aber durch andere belehren /  und unterrichten 
lasset/ von allen /  was nach Unterschied der Zeiten zur rechten - und 
GOtt- gefälligen Feyerung heiliger Tägen erforderet wird/ nemlich 
wie nöthig es seye /  mit wahrer Aufmunterung des Geistes /  mit Ey-. 
fer des Gcmüths/ und mit Demuth desHertzensdemAllerhciligsten 
Opfer des Altars ( in welchen Unser H Err/ und Hcyland sich selb
sten/ als ein GOtt angenehmes Schlacht-Opffer dargestellet) bey
zuwohnen /  wie sehr es sich gezimmet/ absonderlich in derley Tägen 
vey denen geistlichen Übungen/ heiligen Predigen /  und Auslegun
gen der Lhrist-Katholischen Lehr zu erscheinen / und wie schwärinan 
sich hingegen versündige/ wann eben sothane-zurVergrösserungder 
Ehre GOttes gewidmete Täge durch einen widrigen Gebrauch vcr- 
unehret werden; Damit aber nicht vornehmlich zu eben solcher Zeit 
derer Gläubigen Heryen mit übermässigen Essen /  und Trtncken /  
oder sonstigen weltlichen Ausschweiffungen beschweret werden /  so ist 
von Euch steiffige Sorg zu tragen /  damit ein jeder Lhristglaubiger 
von allen schlüpfrigen/ und minder andächtigen Orten sich weit ent
fernen/ und davon/ wo es nöthig/allenfalls auch mit Zuhilffneh- 
mung des weltlichen Armbs abgehalten werden möge /  worinnen das 
vofi der Weltlichen Obrigkeit der Kirchen nicht werde entstanden Wer
den/Wir um so weniger Meisten /  als Wir deS heiligen AuSspruchS



mgedenck seynd/ verinögedessen/ die aus sündlicher Gewohnheit ver- 
unehrte Feyerlichkeit/ als ein abscheulicher Greül angesehen wird.

Welchem allen nicht entgegen zustehen haben einige Apostoli
sche /  oder auch ajjgemeiner gcstlicher Zusammberuffungcn Anord
nungen/ die Entscheidungen besonderer Versamlungen ein - oder an
derer ?rovmL. die Schlüsse dieser /  oder jener Stadt/und Landes/ 
wann Sie gleich beeidiget/oder von dem heiligen Apostolischen Stuhl 
bekräftiget/ von demselben verliehen/ oder erneueret worden wären;

Als welchem allen/ wie auch deme/ was sonsten entgegenseyn 
möchte/ gleich als wären Sie vollständig/ und ausdrücklich Wort 
für Wort gegenwärtigen Send - Schreiben einverlcibt/ in so weit/ 
als zur Bewürckung des obigen es nöthig/ und weithers nicht 
( Massen der Überrest bcy vollen Kräfften zu verbleiben hat) Wir hic- 
mit besonderen/ und ausdrücklichen Abbruch thun.

Wollen annebst/ daß gegenwärtige Send-Schreibens-Ab- 
schrifften/ wie ingleichen dessen gedruckten Lxcmplrrrien /  wann 
Selbe von eines öffentlichen korarij Hand unterschrieben/ und mit 
dem Pettschafft einer in geistlicher Würde stehenden Pcrsohn versehen 
seynd/ in-und ausser Gericht derjenige Glauben/ wie gegenwärti
gem Original beygemessen werde.

Gegeben zu Rom unter Unseren Apostolischen Znsigl den Ersten 
8eptcmkri8 175z. im vierzehenden Jahr Unserer allgemeinen Vor- 
stehung der Khrist- Katholischen Kirche.

L.' OaräinaliZ ?rriIioneU8.

D^Leichwie Wir Uns gnädigst versehen /  es werde ein jeder getreu- 
jW  er VaiLll, und Unterthann diese Unser Landes - Mütterliche 
Sorgfalt von selbsten erkennen /  und wohl begretffen /  wie dieses 
theils zum besten Unserer Landes-Inwohner/ damit Selbe desto 
mehrere Zeit /  und Gelegenheit ihr tägliches Brod zu erwerben/über- 

. kommen mögen/ vornehmlich aber zuHindanhaltung des höchst ver
derblichen Müsslgangs von Uns beschehen seye /  und Wir dahero 
verhoffen/ daß ein jeder mit desto grösseren Khrist-Katholischen Ey- 
fer/ und mit mehrerer Erbaulichkeit die übrigen Fest- und Feyertäge 
( worunter auch die Täge des heiligen lolephj, als sonderen Schutz- 
Patrons Unseres Durchleuchtigsten Ertz-HauseS/ und Unserer ge
samten Königreichen /  und Landen/ derer Heiligen l̂ermaßorx Lc 
kortunari Märtyrer/ als Krainerijchen Landes-Patronen/wie in
gleichen das Fest des heiligen l>lico!«ü Bischoffens /  als Patrons 
der alhiesigen Stadt- Pfarr- Kirchen /  jedoch dieses letztere nur in
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dem Bezirck hiesiger S tadt/ und Vorstädten mitverstanden seynd ) 
in der Andacht /  und Vermehrung des Lob GOttes zu begehen /  
folgbahr dem Opfter der heiligen Meß /  wie nicht minder denen Pre
digen /  und anderen in der Katholischen Kircĥ gewöhnlichen Bes 
gängnuffen mit geziemender Ehrerbietigkeit/und Erhebung des Ges 
müthS zum allerhöchsten Schöpffer Himmels und der Erden beyzu- 
wohnen/ somit ein jeder Hauß - Vatter /  und Hauß - Wirth ferne 
Kinder/ und sein Gesind an solchen GOtt geheiligten Tägen nicht al
lein zu gedachten geistlichen Übungen/ sondern auch sonsten zur Fro- 
Nitgkeit/ gutten Sitten/ und zum erbaulichen Lebens-Wandel zus 
verhalten /  und durch gutes Beyspiel anzuleitten /  dargegen aber 
von allen ungeziemlichen Vornehmen/ Händeln/ und Leichtfertig
keiten /  Verunehr - und Beleidigungen GOttes sich gäntzlichen zus 
enthalten /  und also einer dem anderen /  der Hauß - Vatter seinen 
Kindern /  und seinem Hauß - Gesind /  desgleichen der Vorgesetzte 
seinen Untergebenen mit einem tugendsamen Betragen vorzuleichten 
von sechsten beeyfferet seyn werde; Also ist auch Unser gnädigster 
W ill - und Befehl/ daß Unsere nachgesetzte Obrigkeiten jene Tägc/ 
welche sonsten gefeyeret worden seynd /  derer Feyerung aber nunmehs 
ro / vermög obigen Päbstlichen örevis in gewisser Maaß ckipenli. 
ret wird/ denen Unterthanen zu guten kommen lassen /  und Sie an 
solchen Tägen zu keiner Robath anhalten sollen;

Wie Wir dann weithers nach Beyspiel Unserer glorreichesten 
Borfahreren wegen Ausbreitung der Christ - Katholischen keli^On 
und Andacht/ dann Feyerung derer geheiligten Fest-Tägen /  auch 
Bestraffung dererselben Verunehr-und Verächteren in vorigen Zei
ten zu verschiedenen mahlen ergangene Anordnungen in ihrer völligen 
Krafft und Würckung belassen/ mithin in deren ^ontormitLc hiemit 
ernstlich verordnet haben wollen/ damit auf dergleichen Entheiligcre 
derer Sonn-und Fest-Tägen/ wie auch auf diejenige/ soansolcyen 
die heilige Meeß /  und Predigen /  dann andere von der geistlichen 
Obrigkeit vorgeschriebene Khrist- Katholische Übungen verabsäume- 
ten /  oder wohl gar verächtlich unterlasseten /  und anstatt dessen in 
denen Schänck-oder Würths- Häusern/ oder in anderen ungeziem
lichen Wandel betrettcn wurden /  durch gewisse - von seithen deren 
Obrigkeiten/ und XäaMraten eigendsabgeordnetePersohnenstetts 
fieiffige Obacht tragen /  und selbe alsogleich zur gehörigen Straffges 
zogen/ nichtminder an solchen zu feyeren gebotten bleibenden Tägen 
wehrenden GOttes-Dienst die Kauf-und Handwercks-Laden ver
schlossen gehalten-annebst alle öffentlich-und abertheuerliche Schau- 
Spiele/Zahn-Brecher/und Marck-Schreyer/ und dergleichen Leu-
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khe/ es scye auf öffentlichen Platzen/ oder in denen Häusern durchges 
hendS eingestellet/ in denen Würths-und Schänck-Häusern das Sei
tei-Spiel nicht gerühret/ nicht minder auch alle Zanck und andereGe- 
richkS und ausser Gerichtliche Händel/ und Schlichtungen /  dann 
insonderheit alle schwäre Hand-und Zug-Arbeit gäntzlich unter scharf- 
fer Bestraffung vcrbotten/ einsolglich diese lediglich zum Dienst GOc- 
teS/ und zur Verehrung seiner Heiligen gewidmeteSonn-und Feyertäs 
ge von jedermäniglich mit gebührender Andacht/und GOtteS-Forcht 
zum Hcyl/ und Trost derer Seelen zugebracht /  und vollendet werden 
sollen/ allermassenauchan denenjenigen bisanhero gäntzlich gefeyertcn 
Tägen(anwelchen abervermögobstehendcr Päbstlichen Oiipenlllcion 
dieArbeit gegen schuldiger Meß-Anhörung erlaubet ist) in denen grös
seren Städten dannoch der GOttcö-Dicnst/wie vorhin gehalten/auch 
au eben diesen Tägen dieZhristemLehr auf dem Land nicht unterlassen/ 
und von denen aldortigen Pfarrern nach dem Lateinischen Lvan^clio in 
der heiligen Meeß/auch daö Teutsche ^vür^clium vorgelesen /  und 
kürtzlich auSgeleget werden wird/wo sodann nicht zu Meisten ist/daß 
gedacht Unsere V -rtsIlen/und Unterchaneüden jenigen Seegen/welchen 
der Allmächtige GOtt denen verheißen hat/die seine und seiner heiligen 
Kirchen Gebotte getreulich zu halten sich bceyfferen/ unfehlbahr zuzie
hen/alle LandeS-Plagen hingegen abwenden/ zugleich auch dcnen-auf 
die Ubertrcttcr ausgesetzten Straffen entgehen werden;

Wornach also jederman sich behbrig zu achten /  und darmit Unse- 
r en gnadigstenWillen/auch ernstlicheMeinung zu erfüllen wissen wird. 
Geben in Unserer Haubt-StadtLaybach den r2.Monathö-Tag 
Luüi im Sibenzehenhundert vier und fünfzigsten Jahre.

Johann Seyfrid Graf
von Herberstein.

Frantz Freyhm v. RaigerSfcld. Heinrich Graf v» Auersperg. 
Andree Ullrib. Johann Joseph v. Hoffmann.

L 6  8ae. <7ses. Kex. IVlajeli.
in (lonlilio keprsesenrationis Lc LamerL 
ciucatüs Larnivli».

Johann Peter Hentl.


